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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 31.03.2010 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 
 Tel.: 02541/911-0 
 
Flurbereinigung Rhedebrügge I und II 
Az.: -23 72 3 - 
Az.: -23 72 4 -  
 
 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte  
 
Mit Beschluss vom 09.06.1972 des ehemaligen Amtes für Agrarordnung Coesfeld, jetzt Be-
zirksregierung Münster, wurde das Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet festgestellt: Dieser Beschluss wurde mit der Aufforderung zur 
Anmeldung unbekannter Rechte öffentlich bekannt gemacht. 
 
Durch verschiedene Änderungsbeschlüsse wurden folgende Grundstücke zum Flurbereini-
gungsverfahren zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grundstücke angeordnet: 
 
Gemeinde Raesfeld 
Gemarkung Homer  
Flur 2  Flurstücke:  79, 80 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der Zuziehung der vorgenannten Flurstücke zum Flurbe-
reinigungsverfahren ist bisher nicht erfolgt. Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte für diese Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Die Beteiligten werden gemäß § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 514), in der derzeit gültigen Fassung, aufgefor-
dert, Rechte an den oben genannten Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach dieser öffentlichen Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Müns-
ter - Flurbereinigungsbehörde -, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, schriftlich oder zur Nieder-
schrift anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücke berechtigen oder die Nutzung von Gründstücken beschränken. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß 
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung ei-
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe dieser Aufforderung zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist. 
 
Im Auftrag 
 
gez.  B. Grothues    (LS) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, den 

22.04.2010 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12  

 Tel.: 02541 / 911-0 
Flurbereinigung Rhedebrügge Teilgebiet I 
Az.: - 23 72 3 - und 
Flurbereinigung Rhedebrügge Teilgebiet II 
Az.: - 23 72 4 - 

 
 

Vorzeitige Ausführungsanordnung 
 

In den Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge Teilgebiet I und Rhedebrügge Teilgebiet 
II wird hiermit die vorzeitige Ausführung der Flurbereinigungspläne und ihrer bisherigen 
Nachträge angeordnet gemäß § 63 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fas-
sung. 

 
1. Mit dem 01.06.2010 tritt der in den Flurbereinigungsplänen und ihren bisherigen 

Nachträgen vorgesehenen neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen 
Rechtszustandes.(§ 61 Satz 2 FlurbG).  

2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, 
die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich ge-
bundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die 
in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 
FlurbG).  

3. Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der Übertragung des 
Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist für die Flurbereinigungspläne 
und ihrer bisherigen Nachträge bereits durch die vorläufige Besitzeinweisung vom 
30.7.1992 bzw. 19.10.2004 in Verbindung mit den jeweiligen Überleitungsbestim-
mungen geregelt worden.  
Mit der Ausführung der Flurbereinigungspläne und ihrer bisherigen Nachträge en-
den die rechtlichen Wirkungen der vorläufigen Besitzeinweisung. Die Überleitungs-
bestimmungen bleiben dagegen in Kraft. 

4. Werden die vorzeitig ausgeführten Flurbereinigungspläne geändert, so wirken diese 
Änderungen in rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 dieser vorzeitigen Ausführungs-
anordnung festgesetzten Zeitpunkt zurück ( § 63 Abs. 2 FlurbG).  

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Anordnung ist die Klage bei dem 

 
Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
- 9. Senat - (Flurbereinigungsgericht) 
in 48143 Münster, Aegidiikirchplatz 5 

statthaft. 
 
Sie ist gegen die Bezirksregierung Münster, - Flurbereinigungsbehörde -, Leisweg 12, 
48653 Coesfeld, zu richten und muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der An-
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ordnung bei dem Gericht eingegangen sein. Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei 
Durchschriften beizufügen. 
 
 
 

Gründe 
 
Der Erlass der vorzeitigen Ausführungsanordnung ist zulässig und sachlich gerechtfertigt. 
Gegen die Flurbereinigungspläne und die Nachträge eingelegten Widersprüche wurden 
durch Änderung der Flurbereinigungspläne ausgeräumt. Die Flurbereinigungsbehörde hat 
die verbliebenen Beschwerden gemäß § 60 Abs. 2 FlurbG in Verbindung mit § 3 des Aus-
führungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz vom 08. 12. 1953 (GV. NRW. S. 739) der 
Oberen Flurbereinigungsbehörde vorgelegt.  
Aus einem längeren Aufschub der Ausführung der Flurbereinigungspläne und seiner bis-
herigen Nachträge würden voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen. Damit sind 
alle Voraussetzungen erfüllt, in rechtlicher Hinsicht die Flurbereinigungspläne zu vollzie-
hen und den Teilnehmern Eigentum an ihren neuen Grundstücken zu verschaffen. 
 
Der bisherige, lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Übergangszeit vorgesehene 
Zustand kann nicht mehr länger bestehen bleiben. Es muss nunmehr durch diese vorzei-
tige Ausführungsanordnung auch in rechtlicher Hinsicht der in den Flurbereinigungsplä-
nen vorgesehene neue Rechtszustand herbeigeführt und den Teilnehmern das Eigentum 
an ihren neuen Grundstücken verschafft werden. Dadurch wird der vorläufige Charakter 
des bisher erfolgten Besitzüberganges beendet und die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass die Teilnehmer über ihre neuen Grundstücke verfügen können (z. B. Bebauung, Be-
lastung, Veräußerung, Erbauseinandersetzung etc.).  

 
In den Flurbereinigungsgebieten / Teilgebieten liegen Fälle vor, in denen Teilnehmer aus 
den vorerwähnten Gründen endlich Eigentümer ihrer neuen Grundstücke werden wollen 
und die vorzeitige Grundbuchberichtigung beantragen wollen. Ein längeres Hinausschie-
ben der Ausführung der Flurbereinigungspläne würde für diese Teilnehmer erhebliche 
finanzielle und auch sonstige Nachteile zur Folge haben.  
 
Aber auch für alle übrigen Beteiligten ist ein längeres Hinausschieben der Ausführung der 
Flurbereinigungspläne nicht zumutbar. Sie dürfen erwarten, dass nicht nur die Besitz- 
sondern auch die Eigentumsverhältnisse an den neuen Grundstücken sobald wie möglich 
endgültig geregelt werden, damit die öffentlichen Bücher berichtigt werden können und 
der gesamte Grundstücksverkehr wieder normalisiert wird.  
 
Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch im öffentli-
chen Interesse, dass anstelle des bisherigen vorläufigen Zustandes der in den Flurberei-
nigungsplänen vorgesehene neue Rechtszustand durch die vorzeitige Ausführungsanord-
nung sobald wie möglich herbeigeführt wird; ein längerer Aufschub würde zu einer nicht 
vertretbaren Rechtsunsicherheit und somit auch zu erheblichen Nachteilen für die Teil-
nehmergemeinschaft und die Allgemeinheit führen. Überdies würde die Abwicklung des 
gesamten Verfahrens in einem nicht vertretbaren Maße verzögert.  
 
Demgegenüber können die verbliebenen Beschwerden einen weiteren Aufschub der Aus-
führung der Flurbereinigungspläne nicht rechtfertigen, weil auch nach der vorzeitigen Aus-
führungsanordnung ein Flurbereinigungsplan geändert werden kann und diese Änderung 
in rechtlicher Hinsicht auf den in dieser Anordnung festgesetzten Stichtag zurückwirkt ( §§ 
63 und 64 FlurbG).  
 
Nach den §§ 79 Abs. 2 und 82 FlurbG ist eine Grundbuchberichtigung der durch die Plan-
beschwerde berührten Flächen nicht zulässig. Durch diese gesetzlichen Vorschriften sind 
auch die Interessen der Beschwerdeführer gewahrt.  
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Nach dem Erlass der Ausführungsanordnung werden auch die öffentlichen Bücher berich-
tigt, so dass der Grundstücksverkehr und die wirtschaftlichen Dispositionen erleichtert 
werden. Ein längerer Aufschub der Berichtigung der Grundbücher würde den Grund-
stücksverkehr behindern. Die Rechte der Widerspruchsführer bleiben gewahrt. Im wider-
spruchsbefangenen Bereich werden die Grundbuchberichtigungen bis zur Entscheidung 
über die Widersprüche und etwaiger Klagen zurückgestellt. 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. 03. 1991 (BGBl. I S. 686), in der derzeit gültigen Fassung, 
wird hiermit im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interesse der Beteiligten die 
sofortige Vollziehung dieser vorzeitigen Ausführungsanordnung auch für den Fall ange-
ordnet, dass Beschwerde und Anfechtungsklage erhoben wird, so dass diese Rechtsmit-
tel keine aufschiebende Wirkung haben. 

 
Gründe 

 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gerechtfertigt, weil ein besonderes öffentli-
ches Interesse und überwiegendes Interesse der Beteiligten an dem gleichzeitigen Eintritt 
der rechtlichen Wirkung der Flurbereinigungspläne gegeben ist. Würde ein etwaig gegen 
diese Anordnung eingelegter Widerspruch die rechtliche Wirkung der Anordnung hem-
men, träte eine Verwirrung an den Eigentumsverhältnissen ein und die Berichtigung der 
Grundbücher der übrigen Teilnehmer würde noch weiter hinausgeschoben. Demzufolge 
hat das private Interesse des einzelnen Widerspruchsführers an der aufschiebenden Wir-
kung zurückzustehen gegenüber dem besonderen öffentlichen Interesse an der Klarheit 
der Rechtsverhältnisse. 
 
Mit Rücksicht darauf, dass die Abfindungen in den Flurbereinigungsverfahren aufs engste 
miteinander verflochten sind, würden sich die vorstehend dargelegten nachteiligen Folgen 
auch aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen diese vorzeitige Ausführungsanord-
nung eingelegten Rechtsmittel ergeben, weil dadurch der Eintritt der rechtlichen Wirkun-
gen des Flurbereinigungsplanes erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum, der sich 
auch auf Jahre erstrecken kann, verzögert werden könnte.  
 
Im Auftrag  

 
gez. B. Grothues     (LS) 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 
 

Der Rat der Gemeinde Raesfeld hat in seiner Sitzung am 26. April 2010 für den Schieds-
amtsbezirk Raesfeld, der das Gebiet der gesamten Gemeinde umfasst, 
 
 
 Herrn Ludger Uhlenbrock, Werlo 70, 46348 Raesfeld-Erle, zur Schiedsperson 
 
wiedergewählt, und  
 
 Herrn Martin Lehmbrock, Langenkamp 32 A, 46348 Raesfeld,  

zur stellvertretenden Schiedsperson 
 

 
gewählt. 
 
 
Der Direktor des Amtsgerichts Borken hat die Wahl bzw. Wiederwahl durch Beschluss vom 
28. April 2010 bestätigt. 
 
 
 
46348 Raesfeld, 01. Juni 2010 
 
 
 
Andreas Grotendorst 
Bürgermeister 
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   B E K A N N T M A C H U N G  
 
 
Am Dienstag, 06.07.2010 findet um 18:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses eine 
Sitzung des Rates der Gemeinde Raesfeld statt. 
 
 
T A G E S O R D N U N G  

Öffentliche Sitzung 
 

1. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin 
 

2. Anregungen und Beschwerden 
 

3. Breitband im Kreis Borken 
 

4. Änderung der Zuständigkeitsordnung 
 

5. Haushaltswirtschaft 
 

5.a Haushaltswirtschaft 2009 
hier: Bericht über das voraussichtliche Jahresergebnis 2009 

 

5.b Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen 
 

5.c Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
vom 01.04.2010 bis 31.05.2010 

 

6. Erwerb eines Einsatzleitwagen (ELW) für die Freiwillige Feuerwehr Raesfeld 
 

7. Änderung der Schulbezeichnung der Alexanderschule Raesfeld 
 

8. Beratung über Anregungen und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan RA 6a 
(Op de breede / Ostring), 1. vereinfachte Änderung 

 

9. Beratung über Anregungen und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan RA 16 
(Langenkamp), 2. vereinfachte Änderung 

 

10. Beratung über Anregungen und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan RA 22 a 
(Lukasweg), 2. Änderung 

 

11. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
 

12. 1. Änderung des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen - Energieversor-
gung - 

 

13. Mitteilungen und Anfragen 

Nichtöffentliche Sitzung 
 

14. Zustimmung der Gemeinde Raesfeld als Schulträger zu der/dem von der Schul-
konferenz gewählten Schulleiter/in der Alexanderschule 

 

15. Grundstücksangelegenheiten 
 

16. Mitteilungen und Fragen 
 

17. Presseveröffentlichungen 
 
 
Raesfeld, 29. Juni 2010 
 
 
Andreas Grotendorst 
Bürgermeister 

 


